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Ausklang

Das erste Jahr verbandseigener Besorgung unserer
Zeitschrift liegt hinter uns. Sind unsere Erwartungen
erfilllt? Der unbefangene Beurteiler wird sagen miis-
sen: Ja und Nein! Zunichst das Nein: der Zustrom
von neuen Abonnements, den uns einzelne Kritiker
des fritheren Zustandes glaubten in sichere Aussicht
stellen zu miussen, ist in bescheidenem Rahmen geblie-
ben. Von Massenmeldungen kann nicht die Rede sein.
Jedenfalls war der Unterschied gegeniiber den frithe-
ren Jahren nicht wesentlich. Auch in bezug auf den
redaktionellen Dienst ist dhnliches zu sagen. Abgesehen
von den Mitgliedern der Redaktionskommission, die
auf jeweilige Aufforderung hin sich immer bereitwil-
lig zur Verfiigung stellen, ist die Mitarbeit aus Krei-
sen der Genossenschaft spérlich geblieben. Ein «Frage-
kasten» wurde kaum benutzt. Auf Artikel, die man
«zur Diskussion stellte», erfolgten selten weitere Bei-
trage. Das «Nein» liee sich vermehren.

Erfreulicherweise steht dem gegeniiber auch ein
kraftiges Ja! Es darf auf verschiedene giinstige Tat-
sachen zuriickgefithrt werden. Wir weisen auf die
wichtigsten hin: Die verbesserte finanzielle Lage ge-
stattete schon im ersten Betriebsjahr eine VergrdBe-
rung und damit eine vielseitigere Ausgestaltung des

Textteils. Dazu gehdrt auch eine reichere Bebilderung.
Noch bleibt manches zu wunschen ibrig, aber es zei-
gen sich die Wege, die zur Erfiilllung dieser Wiinsche
fuhren, als gangbar. Dazu trigt wesentlich die Zusam-
menarbeit unter den einzelnen mit der Herausgabe
der Zeitschrift betrauten Organe untereinander und
mit den Mitgliederkreisen. Auf alle Falle aber besteht
groBeres Interesse und stirkere Freude am eigenen
Organ, seit es auch vom Verband selbst verwaltet
wird, und es darf erwartet werden, daB sich diese vor-
teilhafte Entwicklung noch verstiarken werde.

Wir méchten daher zum Abschluf des ersten Jahres
verbandseigener Verwaltung unserer Zeitschrift allen
denen angelegentlich danken, die zu dieser erfreulichen
Entwicklung beigetragen haben. Das gilt fiir die Text-
mitarbeiter, gilt fiir die Vermittler von Inseratenauf-
triagen, gilt fiir die Kritiker so gut als fiir allen guten
Rat, den wir empfangen durften. Es gilt fiir die Inse-
renten selbst, und gilt vor allem auch fir die Genos-
senschaften, die nach wie vor treu zu uns stehen und
«Das Wohnen» allen ihren Mietern zukommen lassen.
Sie alle helfen uns bei der Erfiillung unserer Aufgabe:
dem Gedanken genossenschaftlichen Bauens und Woh-
nens immer mehr zum Durchbruch zu verhelfen.

Verlag und Redaktion «Das Wohnens.

Was konnen wir vom Familienschutzartikel der Bundesverfassung

" Am 25. November 1945 hat das Schweizervolk einen
neuen Artikel 34quinquies in die Bundesverfassung
aufgenommen (Familienschutzartikel). Dieser befaBt
sich unter anderem auch mit dem Wohnungswesen,
indem er in Absatz g bestimmt:

«Der Bund ist befugt, auf dem Gebiete des Sied-
lungs- und Wohnungswesens Bestrebungen zugun-
sten der Familie zu unterstiitzen. Ein Bundesgesetz
wird bestimmen, an welche Bedingungen die Bun-
desbeitrage gekniipft werden kénnen; es wird die
baupolizeilichen Bestimmungen der Kantone vorbe-
halten.»

Vor und nach der Abstimmung iiber den Familien-
schutz wurden grofe Hoffnungen auf diesen Absatz 3
gesetzt, und es wurde die baldige Vorlage des vorge-
sehenen Ausfithrungsgesetzes erwartet. Inzwischen sind
vier Jahre vergangen. In der diesjahrigen Herbstsession
ersuchte Nationalrat Griitter, Bern (soz.), den Bundes-
rat, den eidgendssischen Raten das in der Verfassung
in Aussicht gestellte Bundesgesetz zu unterbreiten. Der
Bundesrat lehnte das Postulat ab; dieses wurde dann

\fiir die Verbesserung der Wohnverhiltnisse erwarten?

aber mehrheitlich doch angenommen. Die Aussichten
fiir die baldige Verwirklichung des Postulates sind
allerdings sehr gering. Der Bundesrat kann in einleuch-
tender Weise damit argumentieren, daf} das Volk jetzt
alles andere erwarte als Gesetze, die dem Bund neue
Aufgaben aufbiirden. Man ist deshalb versucht, die
oben gestellte Frage negativ zu beantworten und resi-
gniert festzustellen: Vom Familienschutzartikel der
Bundesverfassung konnen wir nichts fiir die Verbesse-
rung der Wohnverhéiltnisse erwarten.

Mit den derzeitigen ungiinstigen Aussichten auf Ver-
wirklichung einer Verfassungsbestimmung diirfen wir
uns jedoch nicht begniigen. Es ist Aufgabe des Verban-
des fiir Wohnungswesen, immer wieder auf die viel-
fach ungeniigenden Wohnverhiltnisse kinderreicher
Familien hinzuweisen. Die schénen Wohnkolonien, die
von unseren Baugenossenschaften landauf und landab
erstellt wurden, diirfen nicht dariiber hinwegtauschen,
daB wir in den Stidten, besonders aber auf der Land-
schaft und in den Bergdérfern, noch viele ungesunde
und ungeniigende Wohnungen haben, in denen min-
derbemittelte und kinderreiche Familien unterge-

343



bracht sind. Vor einigen Jahren ergab eine Erhebung
in der Stadt Zurich, daB trotz dem Vorhandensein
einer groffen Zahl von kommunalen und genossen-
schaftlichen Vierzimmerwohnungen der gréfiere Teil
der kinderreichen Arbeiterfamilien in zu kleinen Woh-
nungen lebt. Von gooo Familien gelernter und unge-
lernter Arbeiter mit drei und mehr Kindern wohnten
1650 in Dreizimmer- und rund 100 in Zweizimmer-
wohnungen. Das war im Jahre 1942, noch vor der
groBen Wohnungsnot. Wenn dies in einer Stadt vor-
kommt, die fir den sozialen Wohnungsbau so grofe
Mittel ausgegeben hat, kann man sich leicht vorstellen,
wie viel schlechter die Wohnverhiltnisse kinderreicher
Familien an manchen andern Orten sind. Es ist des-
halb nicht abwegig, daB wir verlangen, daf3 der Fami-
lienschutzartikel nicht toter Buchstabe bleiben, und
daf wir sagen, was wir vom Bund im kommenden Bun-
desgesetz erwarten.

Zunichst mufl erkannt werden, daf ein Bundesge-
setz, das sich auf Art. 34quinquies stiitzt, auch beim
besten Willen nicht die hochgespannten Erwartungen
erfillen kann, die verschiedentlich ausgesprochen wur-
den. Nach dem Wortlaut und Sinn des Verfassungs-
artikels kann kein umfassendes Wohnungsbaugesetz
mit einer Lenkung des Wohnungsbaues und Mafnah-
men gegen die Bodenspekulation geschaffen werden,
wie es etwa England oder Schweden haben. Man muf
sich damit begniigen, daf} es der Wille der Verfassung
ist, daf der Bund Bestrebungen zugunsten der Familie
auf dem Gebiete des Siedelungs- und Wohnungswesens
durch Bundesbeitrige unterstiitzt. Im Unterschied zu
anderen Staaten, welche die Wohnungspolitik bestim-
men, UberlaBt die Eidgenossenschaft die Initiative den
Kantonen und Gemeinden oder privaten Organisatio-
nen und beschrinkt sich auf die Férderung dieser Be-
strebungen. Das kommende Bundesgesetz wird also
entsprechend dem féderativen Aufbau unseres Staates
ein Subventionsgesetz sein auf dem Gebiete der Woh-
nungsfiirsorge. Trotz dieser durch den Verfassungs-
artikel gegebenen Beschrinkung kann jedoch Wesent-
liches in der Verbesserung der Wohnverhiltnisse ge-
schaffen werden, wenn der Wille dazu geweckt wer-
den kann. Das Positive an der Verfassungsbestimmung
ist darin zu erblicken, daB3 der Bund nicht nur in Zei-
ten der Wohnungsnot, sondern dauernd in gewissem
Umfang das Wohnwesen férdert. Ich stelle mir vor,
daB der Bund Beitrdge an folgende Bestrebungen lei-
sten sollte:

1. Wohnungsbeihilfen. Manche Staaten, wie Bel-
gien, Danemark, Schweden, Finnland und Neuseeland
leisten Mietzinszuschiisse an kinderreiche Familien.
Schweden gewzhrt zum Beispiel Familien mit § Kin-
dern go Prozent, bei 4 Kindern 40 Prozent und bei
5 Kindern 50 Prozent des Mietzinses. Basel, Ziirich
und eine Anzahl anderer Gemeinden haben die Woh-
nungsbeihilfen ebenfalls eingefithrt. Mit Beitrdgen des
Bundes kénnen diese Beihilfen ausgebaut werden und
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bewirken, daB die groBeren Familien in angemessene
groflere Wohnungen umsiedeln und ihre Kinder end-
lich in einem gesunden Milicu aufwachsen und sich
ihrem Wachstumsdrang entsprechend entwickeln kén-
nen.

2. Erstellung von Siedelungen, die zur Auflocke-
rung der Stddte oder zur Schaffung von gemischten
Zonen im Sinne der Regionalplanung erstellt werden.
Die erwinschte Dezentralisierung des Wohnens ist
auch in normalen Zeiten mit grofen Kosten verbun-
den und wird nur erreicht werden, wenn offentliche
Mittel hiefiir eingesetzt werden. Der Bund sollte diese
Bestrebungen, die der gesunden Entwicklung der Fami-
lie dienen, fordern.

3. Stedelungen mit teilweiser Selbstversorgung im
Sinne der Innenkolonisation. Schon vor dem Kriege
unterstiitzte der Bund diese Bestrebungen, die weiter-
zufiihren sind. '

4. Wohnungen verheirateter landwirtschaftlicher
Hilfskrdfte. Auch diese Bestrebungen sind nicht neu;
sie werden aber zu wenig geférdert.

5. Sanierung ungeniigender Wohnungen in bduer-
lichen Verhdltnissen, vor allem in den Bergtdlern. Hier
ist ein weites Tatigkeitsfeld, das von der stadtischen
Bevolkerung, die ihre eigenen Sorgen hat, gerne tiber-
schen wird.

Es handelt sich bei den genannten Punkten um dau-
ernde Bestrebungen, die der Unterstiitzung wirdig
sind. Mit verhiltnismédBig bescheidenen Mitteln, die
kontinuierlich eingesetzt wiirden, kénnte auf den ver-
schiedenen Gebieten eine spiirbare Verbesserung der
Wohnverhiltnisse erzielt werden. Damit die sozial
schlechtesten Zustdnde auch in den drmern Gemein-
den behoben werden, miifiten die Bundesbeitrdge auch
bei kleiner Leistung finanzschwacher Kantone gewahrt
werden. Neben diesen regelmifigen Bundesleistungen
sollte das Bundesgesetz aber auch die Grundlage fiir
die Forderung des Wohnungsbaues in Zeiten des Woh-
nungsmangels enthalten. Ahnlich wie das Wohnungs-
baugesetz des Kantons Ziirich miifite es eine Bestim-
mung enthalten, wonach der Bund die Erstellung von
Wohnbauten fiir Familien unterstiitzt, soweit Mangel
an solchen Wohnungen besteht.

SchlieBlich sollte das Bundesgesetz eine stdndige
Wohnungskommission aus sachverstandigen Personen,
worunter auch einige Frauen, vorschen, die dem zu-
stindigen Bundesamt beratend zur Seite stehen wiirde.
Wenn so die Wohnungsfiirsorge, die im Rahmen eines
Artikels nur andeutungsweise behandelt werden kann,
ein dauerndes Anliegen unserer obersten Landesbe-
horde wiirde, dann wire der Weg zu einem heute noch
weiten, aber erhabenen Ziel geebnet: Jeder Schweizer-
familie eine gesunde Wohnung bei einem tragbaren
Verhdlinis zwischen Einkommen und Wohnungskosten!
Fiur dieses Ziel zu arbeiten, ist unser Verband nicht
zuletzt berufen. Jakob Peter,



	Was können wir vom Familienschutzartikel der Bundesverfassung für die Verbesserung der Wohnverhältnisse erwarten?

